
3. verltmgt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 

a) alle erforderlichen Maßnahmen etgIeifen, wn aIleu 
gegen Personen a1banischet Herkunft im Kosovo gerichteten 
Mensehenrechtsverletzungen sofort ein Ende ZU setzen 
insbesondere auch den diskriminierenden Maßnahmen und 
Praktiken, den wiIlldtrlichen Dutcbsuchungen und Inhaftietun
gen, der Verletzung des Rechts auf ein faires Gerichtsverfah
ren und der Praxis der Folter und anderer grausamer. 
,mmenscblicher oder erniedrigender Behandlung; 

b) alle diskriminierenden Gesetze, insbesondere soweit 
sie seit 1989 in Kraft getreten sind, aufheben; 

c) wirklich demokratische Einrichtungen im Kosovo 
schaffen, namentlich ein Parlament und eine rechtsprechende 
Gewalt, und den Willen seiner Einwohner achten, was das 
beste Mittel wäre, die Eskalation des dortigen Konf1ikts ZU ver
hindern; 

cl) die kuIture1Ien und wissenschaft1ichen Einrichtungen 
von Personen albanischer Herkunft wiedereröffnen; 

e) den Dialog mit den Vetllet8Iß der Bevö1kerung alba
nischer Herkunft im Kosovo, insbesondere unter der Schirm
herrschaft der Internationalen Konferenz aber das ehemalige 
Jugoalawien, fortsetzen; 

4. verlangt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugo
a1awien (Serbien und Montenegro) mit dem Sonderbericht
etstatlel der Menschenrechtskommission fiIr die Menschen
rechtssituation im Hoheitsgebiet des ebetnaligen Jugoslawien 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, wie von der Kom
mission in ihrer Resolution 1994n6 und in anderen einsch1ll
gigen Resolutionen erbeten, sofort uneingeschränkt ZWl8III
menarbeiten; 

5. ermutigt den Generalsekretär, seine humanitären 
Betnöhungen im ehemaligen Jugoslawien in Verbindung mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiIr 
F1Uchtlinge, dem Kindethilfswerk der Vereinten Nationen und 
anderen in Betracht kommenden humanitären Organisationen 
fortzusetzen, mit dem Ziel, dringend praktische Maßnahmen 
zu etgIeifen, wn den akuten Bedatf der Bevö1kerung im Koso
vo, insbesondere der von dem Konflikt betroffenen schwllch
sten Gruppen, zu decken und bei der freiwi11igen RUckkehr der 
Vertriebenen an ihre Heimatstäfte1t behi1f1ich zu sein; 

6. fonJert die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJck1ich aqf, der Langzeit
mission der Organisation fiIr Sichetheit und Zusammenarbeit 
in Europa, wie in der Resolution 855 (1993) des Sichetheits
rats verlangt, die sofortige bedingungslose RUckkehr in das 
Kosovo zu gestatten; 

7. ersucht den GeneralsekretIIr, namentlich auch im 
Rahmen von Konsultationen mit dem Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte und den in Betracht 
kommenden Regionalorganiaationen, nach Mögiichkeiten ZU 

suchen. wie eine angemessene internationale überwachungs
präsenz im Kosovo gescbaffen wetden kann, und der General
versammlung darilber Bericht zu erstatten; 

8. forrlert den Sondetberichterstatter aqf, die Menschen
rechtssilllation im Kosovo weiter genau zu verfolgen und die
ser Frage in seinen Berichten besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

9. beschließ~ die Prüfung der Menschenrechtssituation 
im Kosovo auf ihrer filDfzigsten Thgung unter dem Punkt 
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

94. plenarsitzung 
23. Dewnber 1994 

491205. VergewaItiguDg und MlRh!!l!dlung von Frauen In 
den GebIeten bewaft'neten KonflIkts im ehemaBgeD 
Jugoslawien 

Die Generalve1'Sll1RJ1llung, 

geleitet von den Zie1en und Grnnds1ltren der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschenrechte", der Intemationslen Menschenrechtspakte", 
der Konvention aber die Verhntung und Bestrafung des 
Völkermordes'''', der Konvention gegen Folter und andere 
gmusame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Stmt'liT5, der Konvention öher die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Fmu", der Konvention öher die Rechte 
des Kindes" und der anderen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
MeJischenrechte und des humanitären Völkerrechts, nament
lich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949'70 und der 
dazugehörigen Zusatzjllotoko11e von 1977171

, 

unter Hilrweis auf ihre Resolution 3074 (XXVIII) vom 
3. Dezember 1973 mit dem 1ite1 "GnInds1ltre fiIr die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Femahme, 
Aus1iefetung und Bestrafung von Personen, die Kriegsver
brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen 
haben", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994n7 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 1994" mit dem 1ite1 
·Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugos1awien" sowie unter Hinweis auf 
die Resolution 48/143 der Generalversammlung vom 20. De
zember 1993 mit dem 1itel "Vergewaltigung und Mißhand
lung von Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien", 

bestfJnt über die wiederholten und bestlltigten Berichte 
öher weitverhreitete Vergewaltigungen und Mißhandhmgen 
von Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Kon
flikts im ehmnaligen Jugoslawien, insbesondere die systemati
sche Anwendung dieset Pmktiken durch serbische Streitkräfte 
gegen muslimische Fmuen und Kinder in Bosnien und 
~owina und gegen andere Nichtserben, 

in Bekr4ftlgung der einschlägigen Resolutionen des 
Sichetheitsrats, insbesondere der Resolution 798 (1992) vom 
18. Dezember 1992, in der der Rat unter anderem diese 
Handlungen von unsagbarer Bruta1itllt mit Nachdruck ver
urteilt hat, 

mit Genugtuung aber die Berichte und Empfehlungen des 
Sonderberichters der M~henrechtskommission öher 
die Menschenrechtss im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien''', 

mit gTOßer Sorge Kenntnis nehmend von den Berichten 
öher die Feststellungen des Sonderberichterstatters betreffend 
Vergewaltigungen und Mißhandlungen von Frauen im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in 
Bosnien und Herzegowina, 

in der iJbet%eugll1lg, daß diese schllndlichen Pmktiken ein 
Mittel der Kriegfflhrung darstellen. das von den serbischen 



Stteitkrilften in Bosnien und Herzegowina gezielt zur Durch- 2. verleiht ihnr EmpiJrung Ausdruck darflber. daß 
filhrung ihrer Politik der ethnischen Säuberung eIngesetzt Vergewaltigungen nach wie vor systematisch als Kriegswaffe 
wird, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/121 vom und als Mittel der ethnischen Säuberung gegen Frauen und 
18. Dezember 1992. in der sie unter anderem erklärt bat. daß Kinder in Bosnien und Herzegowina eingesetzt werden; 
die verabscheuungswflrdige Politik der ethnischen Säuberung 
eine Form des Völkermordes dmstellt, 

unter Begrqpung dessen, daß das Internationale Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Vö1kerrecht mit seinen 
Verfahren begonnen hat und in diesem Zusammeohang dazu 
ermutigend. alle erforderlichen Ressourcen. e1nschIießlich der 
vollen F'manzierung. sowie freiwillige Beiträge von Staaten 
und zwischenstaatlichen und nichtstsatIichen Organisationen 
bereitzustellen. damit das Gericht ohne jede Einmischung und 
weitere Verzögerung die ihm übertragenen Aufgaben wahr
nehmen kann. nämlich die der Begehung von Verstößen gegen 
das Völkerrecht Beschuldigten zu verfolgen und die dafür 
Verantwortlichen zu bestrafen. 

in dem Wunsche. sicherzustellen. daß Personen. die 
beschuldigt werden. in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaHgen Jugoslawien Vergewaltigungen und sexuelle 
Gewalt als Mittel der Kriegfilhnmg befürwortet und ange
wandt zu haben. wo angebracht von dem Internationalen 
Gericht ohne weitere Verzögerung abgeurteilt werden. 

in diesem Zusammenhang untentreichend, daß die Opfer 
der Vergewaltigongen des Schutzes bedürfen und daß ihnen 
wirksame Garantien für Vertraulichkeit und den Schutz ihrer 
Privatspbllre gegeben werden milssen, sowie in dem Wunsche, 
ihre Mitwirkung an den Verfahren des Internationalen Gerichts 
zu erleichtern und sicherzustellen. daß eine weitere Traumati
sierung verhindert wird. 

betonend, daß es notwendig ist, das Programm zum Schutz 
der Zeugen und Überlebenden von als Kriegsverbrechen 
begangenen sexuellen Mißhandlungen und Vergewaltigungen. 
die als Zeugen aussagen. weiter auszubauen und zu stärken. 
um sie wirksam vor Vergeltung zu schf1tzen. und in diesem 
Zusammenhang mit dem Ausdruck ihrer Unterstiltzung fiIr das 
Referat Opfer und Zeugen des Internationalen Gerichts. 

zutiefst beunruhigt über die Situation. der sich Opfer von 
Vergewaltigungen in Konflikten in verschiedenen Thilen der 
Welt, insbesondere in Bosnien und Herzegowinn, gegen
übersehen. sowie darüber. daß Vergewaltigung nach wie vor 
als Mittel der Kriegfilhnmg eingesetzt wird, 

mit Genugtuung über die Arbeit des Amtes des Hohen 
KommiSllllr'l der Vereinten Nationen für F1Ilchtlinge. der 
humanitliren Orgsnisationen und der nichtstaatlichen Organisa
tionen, die darauf gerichtet ist, die Opfer von Vergewaltigun
gen und Mißhandlungen ZU unter8ti1tzeu und ihr Leid zu 
mildern. 

unter Berllckslchtlgung der Resolution 3819 der Kommis
sion für die Rechtsstellung der Frau vom 18. März 1994"". 

Kenntnis nelunend von dem gemäß Resolution 48/143 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs"'. 

1. verurteilt 1/IlChdriick/1ch die fortgesetzte verabscheu
ungswllrdige Praxis der Vergewaltigong und Mißhandlung von 
Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien. die eIn Kriegsverbrechen dmstellt; 

3. verkmgt. daß die Beteillgten diese empörenden Hand
lungen. die eIne grobe Verletzung des humanitliren Völker
rechts. namentlich der Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 und der dazugehörigen Zusatzprotokol1e von 1977. 
dmstellen. sofort beendigen und unverzilglich Maßnalunen 
ergreifell. um im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus 
diesen ÜberelnkIInften und aus den anderen anwendbaren 
internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen
rechte die Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu gewährleisten; 

4. fordert alle Mitgliedstaateq 1/IlChdriick/ich tnif, 
gemeInsam und einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen Maßnabmoo zu ergreifen. damit dieser verabscheu
ungswllrdigen Praxis ein Ende gesetzt wird; 

5. verurteilt die fortgesetzte und hartnlickige Weigerung 
der Streitkräfte der bosnischen Serben, dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission, dem Sonderbeauf
tragten des Generalsekretlirs, dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flücht1inge und der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen sowie anderen ztJstilndigen humanitll
ren und Menschenrechtsorganisationen Zugang zu den von den 
Serben kontrollierten Gebieten zu gewllhren. insbesondere zu 
Banja Luka, Bijeljina und anderen Gebieten, in denen die 
Situation An1aß zur Sorge gibt, verlangt, daß sofort ungehin
derter Zugang gewährt wird, und begrIIßt in diesem Zu
sammenhang die Resolution 941 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 23. September 1994; 

6. erklllrt erneut. daß alle diejenigen. die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen das 
humanitäre Vö1kerrecht begehen oder genehmigen, dafür 
individuell verantwortlich sind und daß Vorgesetzte, die nicht 
hinreichend sichergestellt haben. daß ihre Untergebenen sich 
an die einschlägigen internationalen Rechtsakte halten, ebenso 
verantwortlich sind wie die Täter; 

7. erklilrt. daß Vergewaltigung eIn schllndliches Ver
brechen ist, und legt dem Internationalen Gericht zur Verfol
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Vö1kerrecht nahe, den Fli1len der Opfer 
von Vergewaltigung in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien. inabesondere in Bosnien und 
Herzegowinn, gebllhtenden Vorrang zu geben; 

8. fordert die Mitgliedstaaten 1/IlChdriick/ich tnif, alles 
daranzusetzen. damit alle an diesen empörenden interna
tionalen Verbrechen unmittelbar oder mittelbar Beteiligten im 
Einklang mit den international anerkannten Gnmdsätzen eInes 
ordnungsgemiißen Verfahrens abgeurteilt werden; 

9. fordert den Leiter der Anklagebehörde des Interna
tionalen Gerichts 1/IlChdriick/ich tnif, zu erwiIgen. seiner 
Dienststelle Sachverstllndige für die Verfolgung von sexuellen 
Gewaltverbrecben beizugehen. wie in ihrer Resolution 481153 
vom 20. Dezember 1993 empfohlen; 

10. fordert die Staaten fl1If, dem Leiter der Anklagebehür
de und dem Internationalen Gericht Sachverstlindige zur Ver-



fIlgung ZU stellen. insbesondere Sachverständige für die 
Verfolgung von sexuellen Gewaitverbrechen; 

11. ermutigt den SonderberlchtetSlllttel der Menschen
rechtskommlssion für die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, den vielerorts, 
insbesondere in Bosnien und Hetzegowien, vorkommenden 
Vergewaltigungen auch weitethin besondere Aufmetksamkeit 
zu widmen, und spricht seiner Gruppe von weiblichen Sach
verstilndigen für die von ihnen geleistete Atbeit ihre An
erkennung aus; 

12. fonJert alle Staaten und zuständigen Organisationen 
IIllCIuIrIJcklih auf, die vom Sonderberichterstatter in seinen 
Berichten vorgelegten Empfehlungen sofort ernsthaft zu 
prüfen. insbesondere die Empfeh1img. den Opfern von Ver
gewaltigungen im Rahmen von Progmmmen zur Rehabilite
tion von durch den Krieg tranmatisimen Frauen und Kindern 
weiter die erforderliche iIrztliche und psychologische Betreu
ung zukomtnen zu lassen; 

13. fordert alle Staaten auf, mit dem Internationa1en 
Gericht und der Ank1agebehllrde bei den Ermittlungen gegen 
Personen, die des Eißsatms von VetgeWaltigungen als Kriegs
waffe beschuldigt wenlen, und bei deren Verfolgung sowie 
beim Schutz, der Beratung und der Unterstlltzung von Opfern 
und Zeugen zusammenzuarbeiten; 

14. ist sich dessen bewl4Jt. daß die Opfer von VetgeWal
tigungen und sexueller Gewalt außerordentliches Leid erdul
den und daß es angemessener Maßnahmen bedarf. diesen 
Opfern Hi1fe zu leisten. und verleiht ihre! Besorgnis 
insbesondere hinsichtlich des Wohls derjenigen Opfer Aus
drock, die zu den im eigenen Land Vertriebenen ode! ander
weitig durch den Krieg Betroffenen gehören, die scbwere 
'll:aumaIa erlitten haben und die psychosozia1e und anderweiti
ge Hi1fe benötigen; 

15. fonJert alle Staaten und alle in Betracht kommenden 
zwischenstaat1i und nichtstaatlichen Organisationen. 
insbesondere auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio
nen, das Amt des Hohen KmnmiAAMI der Vereinten Nationen 
für Flllchtlinge und die Weltgesundheitsorganisation, nach
drllckUch auf, den Opfern von Vergewaltigungen und Miß.. 
handl1mgen bei ihre! physischen und psychischen Rehabilita
tion entsprechende Hi1fe zu gewllbren und die gemeinwesen
gestiItzten Hi1fsprognumne zu unterstI1tzen; 

16. ersucht den GenetalsektetIi die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, über die er in dem Gebiet vetfllgt, um allen 
künftigen Missionen freien und sicheten Zugang zu Haftorten 
zu ermög1icben; . 

17. ersucht den GeneraIsektetII tJlfPerdem, splltestens bis 
zum 1. MlIIz 1995 einen aktualisierten Sacbbericht vorzulegen. 
in dem die Frage der Vergewaltigung und Mißhandlung von 
Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts in Bosnien und 
Hetzegowina behandelt wird, insbesondere in den Gebieten, zu 
denen dem Sonderberichtetstallel der Zugang verweigert wird, 
und in dem die zur Durcbfülmmg diese! Resolution ergriffenen 
Maßnahmen dargeste1lt werden; 

18. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihre! 
fIlnfzigsten 'llIgung fortzusetzen. 

94. Plenarsltvmg 
23. D~ember 1994 
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4!11206. Die MenscbllllJ.'eChflllltuatloD In Ru ....... 

Die Generalve1'Sfll//llllung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteI! • dem 1ntema
tiona1en Pakt über wirtscbaftliche, sozia1e und kultute1le 
Rechte"'. dem lntemationa1en Pakt über btltgerliche und 
politische Rechte"·. der Konvention über die Verhütung und 
Besttafung des Völkermotdes'09 und anderen anwendbaren 
Rechtsaklen auf dem Gebiet der Menschenrechte und des bu
manitIIren Rechts, 

unter Hinweis auf die Resolution 8-3/1 der Menschen
rechtskommissiun vom 25. Mai 1994'''. tnit der die K0mmis
sion einen Sonderberlchtetstatter zur Uutetsuchung der Men
schenrechtssituation in Ruanda eingesetzt bat, 

unter Hinweis auf die Einsetzung der Sachverstilndigen
kommission nach Resolution !l35 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 1. Juli 1994. deren Auftrag darin besteht, über schwere 
Verstöße gegen das bumanitIIte Völkerrecht in Ruanda Bericht 
zu OJstatten, 

vateftt betroffen über die Berichte des Sonderberichterstat
telS und der Sachverstlindigenkomtnission, wonach in Ruanda 
Völkermotd, systematische, weitverbreitete und f1agrante 
VetStöße gegen das humanitllre Völkerrecht und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, die zu 
massenhaften Verlusten an Menschen1ehen gefilbrt haben, 

sowie zutiefst betroffen über die Berichte des Sonderbe
richtetslllttets und der Sachverstllndigenkommisoion, wonach 
der ethnische und politische bewaffnete Konf1ikt in Ruanda zu 
anderen schweren Menschenrechtsverletz und Verstö.Ben 
gegen die Menschenrechte gefilbrt bat, namentlich zur Verlet
zung des Rechts auf Lehen, des Rechts auf körperliche und 
geistig-seelische Unversehrtheit, des Rechts, nicht der Foltet 
und andeter gmusamer. unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung untetwotfen zu wenIen, sowie des Rechts, nicht 
aufgnmd der ethnischen Herkunft diskriminiert zu werden und 
Schutz vor der Aufstachelung zu solcher Diskriminierung zu 
erhalten, 

In BekrlJ,ftlgung der von der We1tkonferenz über Men
schenrechte bekllndetM großen Besorgnis über die Verlet
zungen der Menschenrechte im Zuge bewaffneter Konflikte, 
von denen die Zivilbevölkerung. insbesondere Fnwen. Kinder. 
ältere Menschen und Behinderte, betroffen sind .... 

feststellend, daß im Anschluß an die Waffenruhe vom 
18. Juli 1994 eine neue Regierung in Ruanda gebildet wunIe, 
die sich bemüht, tmch den durch den btlrgerkriegsälm1ichen 
Konf1ikt verutSaCbten umfaugteichen SchlIdeu die Herrschaft 
des Rechts wiederberzustellen und die Zivi1verwaltung sowie 
die soziale, rechtliche, materielle, wirtschaftliche und men
schenrecbtliche lnfrasttuktut Ruandas wiederautZubauen. 

mit Besof8111s feststellend, daß die Lage _ der Bemühun
gen der Regierung Ruandas um die Gewähr1eistung des 
Friedens und der Sicherheit und die Wiederherstellung der 
Hemchaft des Rechts nach wie vor unsicher ist, wie aus Be-

." SIeho OJ/Idtd Recortb of the _ ond SocItd Ctnmd/, 1994. 
Supp/emJmt No. 4B (B/19941241Add.2-BlCN.4I1994/132fAdd.2). Kap. U. 
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